
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Ernährung
Akteure Schweizerische Volkspartei (SVP)
Prozesstypen Volksinitiative
Datum 01.01.1990 - 01.01.2020

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Salathe, Laura

Bevorzugte Zitierweise

Salathe, Laura 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Ernährung,
Volksinitiative, Schweizerische Volkspartei (SVP), 2015 - 2017. Bern: Année Politique
Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss,
abgerufen am 24.04.2024.

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Wirtschaft
1Landwirtschaft

1Agrarpolitik

01.01.90 - 01.01.20 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats

CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national

01.01.90 - 01.01.20 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Landwirtschaft

Agrarpolitik

Im Frühjahr 2015 behandelte der Bundesrat die vom Bauernverband und der SVP
eingereichte Initiative für Ernährungssicherheit. Diese verlangt, einen zusätzlichen
Artikel in die Bundesverfassung einzufügen, welcher festhält, dass der Bund die
Versorgung der Bevölkerung mit in der Schweiz produzierten und aus vielfältiger und
nachhaltiger Produktion stammenden Lebensmitteln fördert und dafür sorgt, dass der
Verlust von Kulturland bekämpft wird. Weiter soll der administrative Aufwand für die
landwirtschaftliche Bevölkerung gering gehalten sowie die Investitionssicherheit in der
Landwirtschaft gewährleistet werden. Als Abschluss hält der Initiativtext fest, dass der
Bundesrat bei einer Annahme der Initiative nach höchstens zwei Jahren die
entsprechenden Gesetzesbestimmungen zu beantragen habe. 
In seinem Bericht kam der Bundesrat zum Schluss, dass er die Initiative zur Ablehnung
empfiehlt. Zwar sei das Thema der Sicherung der Nahrungsmittelzufuhr von grosser
Wichtigkeit, doch sei die Initiative nicht das richtige Mittel, diese zu gewährleisten. Er
argumentierte, dass die bereits in der Bundesverfassung festgehaltenen Bestimmungen
die Anliegen der Initiative schon sehr breit abdeckten und deshalb keine konkrete
gesetzliche Änderung aus der Anpassung der Bundesverfassung abgeleitet werden
könne. Weiter kritisierte er, dass sich der Initiativtext nur auf die inländische
Produktion beziehe, obwohl die Frage nach Ernährungssicherheit von vielen weiteren
globalen Faktoren, wie beispielsweise vom Zugang zu internationalen Agrarmärkten,
abhängig sei. 
Zu Beginn der Diskussion sah der Bundesrat vor, der Initiative einen direkten
Gegenentwurf gegenüberzustellen. Dieser hatte das Ziel, das Anliegen der
Ernährungssicherheit in der Bundesverfassung festzuhalten, ohne den Zugang zu
internationalen Märkten zu erschweren. Nachdem der Entwurf den
Vernehmlassungsprozess durchlaufen hatte, wurde festgestellt, dass zwar das Anliegen
der Ernährungssicherheit inhaltlich viel Unterstützung fand, die Verankerung in der
Bundesverfassung aber als unnötig erachtet wurde, da das Anliegen schon genügend
abgedeckt sei. Der Bundesrat beschloss daraufhin, keinen direkten Gegenvorschlag zu
lancieren. 1
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Mit über sieben Stunden Diskussionszeit und rund 180 Wortmeldungen wurde die
Initiative für Ernährungssicherheit im Nationalrat ausführlich behandelt. Die
vorberatende WAK-NR hatte das Begehren des Bauernverbandes mit 12 zu 10 Stimmen
und 2 Enthaltungen abgelehnt. 
CVP-Nationalrat und Präsident des Bauernverbandes Markus Ritter (cvp, SG) setzte sich
mit Hilfe von zahlreichen Vertretern der SVP, BDP und CVP dafür ein, den Nationalrat
von der Initiative zu überzeugen. Er argumentierte, dass es für die Schweiz mit
steigender Bevölkerungszahl und sinkender Kulturlandfläche umso wichtiger werde, den
Schutz des Kulturlandes in der Verfassung zu verankern, um längerfristig den
momentanen Selbstversorgungsgrad zumindest halten zu können. Weiter sah er in der
Initiative ein Instrument, um der Schweizer Landwirtschaft klare Perspektiven zu geben.
„Nur so wird auch eine kommende Generation bereit sein, die Aufgaben in der
Landwirtschaft zu übernehmen, gesunde Lebensmittel zu produzieren, die
Kulturlandschaft zu pflegen, die Biodiversität zu erhalten und auch eine soziale
Verantwortung im ländlichen Raum wahrzunehmen“, so die Argumentation Ritters. 
Genau in diesem Punkt widersprachen allerdings die Gegner des Vorstosses, bestehend
aus Vertretern der FDP, der GLP und der SP. Alle in der Initiative formulierten
Forderungen seien bereits in der Bundesverfassung vorhanden, weshalb unklar sei,
welche Änderung der Rechtslage eine Annahme der Initiative zur Folge hätte. Zudem sei
eine komplett unabhängige Landwirtschaft in der Schweiz eine Illusion, da das Land
nahezu alle fossilen Brennstoffe aus dem Ausland beziehe. Schlussendlich gelang es
aber den Vertretern der Landwirtschaft eine Mehrheit des Rates zu überzeugen. Die
Mitglieder der SVP- und CVP-Fraktion stimmten für die Unterstützung der Initiative, die
geschlossene SP- und GLP-Fraktion sowie grosse Teile der FDP-Fraktion dagegen. Die
geschlossene Enthaltung der grünen Ratsmitglieder führte zu einer knappen Annahme
der Initiative mit 91 zu 83 Stimmen und 19 Enthaltungen. 2
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Rund neun Monate nachdem der Nationalrat nach ausführlicher Diskussion entschieden
hatte, die Initiative für Ernährungssicherheit als Erstrat zur Annahme zu empfehlen,
gelangte das Anliegen in den Ständerat. Die Mitglieder der WAK-SR erklärten zu Beginn
der Sitzung, dass sie sich aufgrund der ausführlichen Diskussion im Nationalrat ein
umfassendes Bild vom Initiativtext gemacht hätten und dabei auch die noch
ausstehenden weiteren landwirtschaftlichen Volksinitiativen, namentlich die Fair-
Food-Initiative, die Initiative für Ernährungssouveränität sowie die Hornkuh-Initiative
mit einbezogen hätten. Aufgrund der so gewonnenen Erkenntnisse entschieden sie, der
viel diskutierten Initiative für Ernährungssicherheit einen direkten Gegenentwurf
gegenüberzustellen, welcher zwar die Grundforderung des originalen Initiativtextes
nach dem Schutz des Kulturlandes übernimmt, jedoch klarer und marktorientierter
formuliert ist. Unter anderem schliesst der Gegenentwurf im Gegensatz zum
Initiativtext zum Schutz der Ernährungssicherheit die gesamte Kette der
Lebensmittelproduktion von der Produktion über die Verarbeitung bis zum Konsum mit
ein. Ein weiterer Unterschied zum Initiativtext besteht darin, dass der Gegenentwurf
die Ernährungssicherheit der Schweiz in einen globalen Kontext setzt und so vom Bund
fordert, dass Voraussetzungen geschaffen werden, um grenzüberschreitende
Handelsbeziehungen, welche zu einer nachhaltigen Land- und Ernährungswirtschaft
beitragen, zu pflegen. Weiter enthält der Gegenentwurf einen Absatz, welcher die
Forderung nach einem ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln in der
Verfassung verankert. Die Kommission empfahl ihrer Kammer den Gegenvorschlag mit 8
zu 4 Stimmen bei 1 Enthaltung zur Annahme. Dieser Entscheidung schloss sich auch
Bundesrat Schneider-Ammann an.
Eine Minderheit der Kommission, angeführt durch Ruedi Noser (fdp, ZH), erläuterte,
dass sowohl der Initiativtext als auch der Gegenvorschlag rein deklaratorischer Natur
seien und dass aus keinem der Texte ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf resultiere.
Bei der Annahme einer der beiden Entwürfe würde es faktisch zu keiner Veränderung
kommen. Aus diesem Grund schlug die Minderheit vor, sowohl die Initiative als auch
den Gegenvorschlag Volk und Ständen zur Ablehnung zu empfehlen. Die Voten im Rat
schlossen mehrheitlich an diese beiden Lager an, wobei der Gegenvorschlag
schlussendlich mehr zu überzeugen vermochte und mit 38 zu 4 Stimmen klar
angenommen wurde. Der Bauernverband äusserte sich gegenüber der Presse positiv zu
den Entwicklungen und kündigte an, die Initiative zurückzuziehen, sollten sich beide
Räte auf den Gegenvorschlag einigen. 3

VOLKSINITIATIVE
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LAURA SALATHE

Da der Ständerat der Initiative für Ernährungssicherheit einen Gegenentwurf
gegenübergestellt hatte und die Behandlungsfrist im Januar 2017 abgelaufen wäre,
wurde von beiden Räten eine Fristverlängerung um ein Jahr gutgeheissen.
Im Frühjahr 2017 behandelte der Nationalrat im Differenzbereinigungsverfahren den
vom Ständerat vorgeschlagenen Gegenentwurf zur Volksinitiative des Bauernverbandes.
Die Mehrheit der WAK-NR (20 zu 1 Stimmen, 3 Enthaltungen) zeigte sich mit dem
Vorschlag des Ständerats einverstanden und plädierte dafür, diesen dem originalen
Initiativtext vorzuziehen. Zwar wurde von allen Seiten bestätigt, dass auch der neue
Verfassungstext keine Gesetzesänderung und keinen neuen Subventionstatbestand mit
sich bringen würde, aber man begrüsste, dass bei einer Annahme des Gegenentwurfs
der Begriff der „Ernährungssicherheit” in der Verfassung festgehalten und umschrieben
würde und dass der Begriff, im Vergleich zum ursprünglichen Initiativtext, in einem
globaleren Kontext verstanden würde. Zudem habe der Entwurf des Ständerats einige
formale Mängel des ursprünglichen Initiativtextes aus dem Weg geräumt.
Auch wurde von Kommissionssprecher Beat Jans (sp, BS) darauf hingewiesen, dass in
der Formulierung des Gegenentwurfs zwei Begehren der Fair-Food-Initiative
aufgegriffen wurden. So steht in einem Abschnitt, dass grenzüberschreitende
Handelsbeziehungen, die zur nachhaltigen Land- und Ernährungswirtschaft beitragen,
gefördert werden sollen. Ein anderer hält einen ressourcenschonenden Umgang mit
Lebensmitteln fest, was als Einbezug der Food-Waste-Thematik verstanden wurde. 
In der nationalrätlichen Debatte gab es zwei Minderheitsanträge von Seiten der SVP und
einen aus der FDP-Fraktion. Thomas Aeschi (svp, ZG) forderte im neuen Artikel zur
Ernährungssicherheit die „wortgetreue Umsetzung von Artikel 121a der
Bundesverfassung” festzuhalten; Marcel Dettling (svp, SZ) schlug in einem Einzelantrag
vor, den Text mehr auf die inländische Produktion auszurichten. Der dritte
Anpassungsvorschlag, eingereicht von Christian Wasserfallen (fdp, BE), beinhaltete die
Forderung den „ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln” aus der Vorlage zu
streichen. Alle Anliegen blieben im Nationalrat chancenlos.
Die grosse Kammer entschied mit 173 zu 7 Stimmen (11 Enthaltungen), dem direkten
Gegenentwurf zur Volksinitiative „Für Ernährungssicherheit” zuzustimmen. Die Vorlage
wurde von allen Fraktionen unterstützt, die 7 Gegenstimmen stammten aus den
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Fraktionen der FDP und der SVP. 4

Der Abstimmungskampf um die Initiative für Ernährungssicherheit gestaltete sich
aufgrund einer fehlenden Opposition eher ungewöhnlich. In zwei Punkten herrschte
weitläufige Einigkeit. So würde aus der Annahme der Initiative direkt keine neue
Gesetzesänderung und kein neuer Subventionsbedarf resultieren. Folglich entschieden
nahezu alle Parteien und Verbände, die Initiative zur Annahme zu empfehlen. Die
einzigen Nein-Parolen von nationalen Akteuren kamen vom Gewerbeverband und der
EDU. Beide betrieben aber keinen Abstimmungskampf und äusserten sich kaum zu ihrer
Position. Somit bildete sich bis zum Abstimmungstag kein Nein-Komitee, dafür
entstanden gleich zwei Komitees, welche für ein Ja an der Urne warben. Das Erste,
angeführt vom Bauernverband, bestand vor allem aus bürgerlichen Politikerinnen und
Politikern; dem Zweiten, gegründet von der Agrarallianz, gehörten linksgrüne Politiker
und Politikerinnen sowie Mitglieder der FDP an. Letzteren ging es darum, dem
Bauernverband die Deutungshoheit nicht alleine zu überlassen. Sie sahen den Text des
Gegenvorschlags als Kampfansage gegen den Protektionismus. Der linksgrüne Teil der
Agrarallianz hingegen interpretierte den Gegenentwurf als Grundlage für eine umwelt-
und tierfreundlichere Landwirtschaft.

Der weitläufigen Befürwortung durch die verschiedenen politischen Akteure zum Trotz
sorgte der Gegenentwurf bei der Bauernschaft für deutliche Auseinandersetzungen.
Einzelne Personen aus ihren Reihen gaben sich unglücklich über den Verlauf, welcher
die Initiative mit dem Gegenvorschlag genommen hatte. Heftig diskutiert wurde vor
allem der neu im Gegenentwurf eingefügte Abschnitt d, welcher besagt, dass die
Voraussetzungen für „grenzüberschreitende Handelsbeziehungen, die zur nachhaltigen
Entwicklung der Land- und Ernährungswirtschaft beitragen“, geschaffen werden sollen.
Dies stehe in starkem Kontrast zur ursprünglichen Initiative des Bauernverbandes,
welche die einheimische Landwirtschaft stärken wollte. Dass FDP-Bundesrat Johann
Scheider-Ammann an verschiedenen Anlässen andeutete, dass der Gegenvorschlag als
Grundlage dafür dienen könnte, um Schutzzölle abzubauen, alarmierte die
Bauernschaft zusätzlich. Der Bauernverband versuchte zu beschwichtigen und
interpretierte diesen Passus so, dass nur der Import von nachhaltigen Produkten, die
nicht in der Schweiz produziert werden können, gefördert werden solle, und deutete
den Gegenentwurf im Gesamten als Konzept für „fairen Handel, statt Freihandel“, wie in
einer Medienmitteilung zu lesen war. 
Diesem Verständnis widersprach die Luzerner SVP, welche kurz vor der Abstimmung
unter der Anführung von alt Nationalrat und Landwirt Josef Kunz deutlich die Nein-
Parole erliess. Kunz kritisierte öffentlich den Bauernverband, die Initiative zu unrecht
zurückgezogen zu haben, und nannte den Gegenvorschlag einen „Freipass für den
Agrarfreihandel“. Diese Ansicht teilte die St. Galler SVP, welche sich ebenfalls
entschieden hatte, die Initiative abzulehnen.
Erfreut über die Entwicklungen der Ernährungsinitiative zeigte sich hingegen die
Präsidentin der schweizerischen Kleinbauern-Vereinigung, Regina Fuhrer. Die
Vereinigung, welche sich dagegen einsetzt, dass die Bauernhöfe in der Schweiz immer
grösser und industrieller werden, lehnte die ursprüngliche Initiative des
Bauernverbandes ab. Diese sei zu stark auf die Produktion und zu wenig auf Vielfalt
ausgerichtet gewesen, so die Kritik Fuhrers. Den neuen Vorschlag jedoch lobte sie
dafür, dass er eine schonende Produktionsweise und faire Handelsbeziehungen fördere
sowie die Nahrungsmittelverschwendung thematisiere. 

Grund für die ungewöhnlich grosse Einigkeit zwischen Parteien und Verbänden schien
zu sein, dass der Text von allen Akteuren unterschiedlich interpretiert wurde und
verschiedene Aspekte in den Vordergrund gerückt wurden. So gefielen den linken
Parteien die ökologischen Forderungen des Gegenentwurfs, wie etwa die
standortangepasste und ressourceneffiziente Lebensmittelproduktion und der
ressourcenschonende Umgang mit Lebensmitteln, die wirtschaftsliberalen Parteien
begrüssten die „grenzüberschreitenden Handelsbeziehungen“ und die
landwirtschaftsnahen Akteure befürworteten die Sicherung der landwirtschaftlichen
Produktion und des Kulturlandes.
Aus dieser einseitigen Ausgangslage heraus erstaunten auch die Ergebnisse der ersten
Befragung zu den Stimmabsichten von GFS Bern kaum. 65 Prozent wollten sich „eher“
oder „bestimmt“ für die Vorlage aussprechen, nur 18 Prozent entschieden sich „eher“
oder „bestimmt“ dagegen. Die grösste Unsicherheit, die noch blieb, war, ob sich
irgendwelche Konsequenzen aus einer Annahme ergeben würden. Fast schon
philosophisch stellte der Tagesanzeiger die Frage: „Soll man einen Artikel in die
Verfassung schreiben, der weder Gutes noch Böses bewirkt, der nichts verlangt und

VOLKSINITIATIVE
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nichts anstösst, der einfach nur – existiert?“

Am Abstimmungssonntag kam es dann zur Entscheidung: Mit einer Stimmbeteiligung
von fast 50 Prozent stimmte das Stimmvolk mit sehr hohen 78,7 Prozent wenig
überraschend für die Annahme des Gegenentwurfs zur Volksinitiative und für den
neuen Abschnitt in der Schweizer Verfassung.

Abstimmung vom 24. September 2017

Beteiligung: 47,1%
Ja: 1'943'180 (78,7%) / Stände: 20 6/2
Nein: 524'919 (21,3%) / Stände: 0 0/2

Parolen:
- Ja: SVP (2)*, SP, FDP (3)*, CVP, GPS, GLP (1)*, BDP, EVP, Bauernverband, Pro Natura,
WWF, Bäuerinnen- und Landfrauenverband, Bischofskonferenz, Caritas.
- Nein: EDU, Gewerbeverband.
*in Klammern: Anzahl abweichende Sektionen. 5

1) BBl, 2015, S. 5753 ff.; BZ, 24.6.15
2) AB NR, 2016, S. 243 ff; AZ, 9.3.16; AZ, Blick, Lib, NZZ, SGT, TA, TG, 10.3.16
3) AB SR, 2016, S. 901 ff.; AZ, BZ, LT, NZZ, TA, 30.11.16
4) AB NR, 2017, S. 212 ff.; AZ, LZ, NZZ, SGT, TA, 8.3.17
5) BBI, 2017, S. 7829 ff.; Medienmitteilung Bauernverband vom 06.07.17; AZ, BZ, LT, Lib, NZZ, TG, 30.6.17; AZ, SGT, 3.7.17; NZZ,
7.7., 8.7.17; TA, 14.7.17; AZ, 19.7., 21.7.17; SGT, 22.7.17; BZ, 24.7.17; TA, 29.7.17; LT, 2.8.17; BZ, TA, 17.8.17; TG, 18.8.17; NF, NZZ,
22.8.17; CdT, 23.8., 25.8.17; LT, TA, 26.8.17; CdT, 30.8.17; WoZ, 31.8.17; AZ, 1.9.17; LT, LZ, 6.9.17; NWZ, WW, 7.9.17; Lib, NZZ,
8.9.17; NZZ, 9.9.17; So-Bli, 10.9.17; BaZ, 11.9.17; AZ, LMD, LZ, 12.9.17; LMD, 13.9.17; NZZ, SGT, 16.9.17; SGT, TA, 19.9.17; Lib,
23.9.17; AZ, LT, LZ, NZZ, TA, TG, 25.9.17
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